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der Erfüllung dieſes Wunſches. Aber daß derartige Feinde nicht auf
internationale Abmachungen en können, iſt ſonnenklar. Aus
dem bisher Geſagten dürfte ſich folgendes ergeben:

Der Soldat, welcher ohne ausdrückliche Vollmacht ſeiner
kompetenten Vorgeſetzten ſich Feindesgut aneignet, übertritt die
Dienſtordnung, welche ſtrenge vorſchreibt, derartige Dinge entweder
N1 ihrem Tte 5 belaſſen oder auf dem E  0 abzugeben. Daß
Aber eine lebertretung der Dienſtordnung auch eine Ver
letzung der justitia COommutativa. der ausgleichenden Gerechtigkeit
‚el, dürfte wohl ehr unwahrſcheinlich ſein, da manche eſe Dienſt⸗
ordnung für eine IEN poenalis halten. 60 Zweifel hierüber darf
dem ſchuldigen Soldaten keine ſtrenge Erſatzpfli auferlegt werden.

Der Soldat, welcher Iu ſolcher Weiſe ſich bewegliches Feindes⸗
gut aneignet, hat zwar die internationalen Abmachungen, nicht
aber das Naturrecht verletzt Da aber die internationalen
Abmachungen außer Gebrauch gekommen ind, kann dem S  oldaten
auch nicht deswegen eine ſtrenge Erſatzpflicht auferlegt werden

Dieſe eiden Schlußfolgerungen ſcheinen durchaus richtig 3U
ſein, aber dennoc Haecé szunt praedicanda Super tecta!
Im Gegenteil ſollen alle HD  oldaten eindringlich angehalten werden,
ihre Dienſtvorſchriften pünktlich ù erfüllen. Denn ſon ſ

unde
gar bald alle Ordnung und Zucht die ſchlimmſten Exzeſſe tommen
vor. Ferner ſoll den Soldaten, welche außer notwendigen Kleidungs
ſtücken und Nahrungsmitteln ſich Feindesgut angeeignet haben,
eindringlichſt empfohlen werden, die weggenommenen egen
ande dem rechtmäßigen Eigentümer zurückzuerſtatten, oder enn
das moraliſch unmöglich iſt, für milde 3u verwenden. Indes,
venn IM Einzelfall der Beichtvater den Soldaten nicht 3zuT Re
ſtitution 3 ewegen vermag, kann ihm rotzdem die Abſolution
erteilen.

Da bisher mir noch keine eingehende Abhandlung u Geſichte
gekommen iſt über die Reſtitutionspflicht, E ſich infolge der
Eigenart des gegenwärtigen Welttrieges ergibt, ſeien vorſtehende
Ausführungen aufgeſtellt SAIVA mehore sententia.

Dir Dom. Prümmer Univ.⸗Prof.Freiburg (Schwei  67
144 (Einkaufs⸗ und Verkaufspreis.) Eine gewiſſenhafte

riſtliche Perſon Neéenien wir ſie Tullia hat einen Tuchreſte⸗
handel Die jetzigen Preisverhältniſſ machen ihr Gewiſſensbedenten
un dem rade, daß ſie chon gar keinen Gefallen am Geſchäfte mehr
hat —  Ee hat noch etliche Stücke guter CL Wollſtoffe Ulld wei
U1 welchen Preis ſie dieſelben verkaufen darf oder ſoll Dieſe
Reſte hat ſie nicht aufbewahrt, ſich V bereichern, ſondern
ihren Kunden ſpäter etwas Gute  U bieten können. Nun iſt auf
der einen Seite die Kriegsware bedeutend al  8 die
Alten Stoffe, auf der anderen Seite jedoch hat Tullia die alte, gute
Ware bis 15 K eingekaͤuft, während die jetzigen ſchlechten
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fe bi 100 koſten. ertau ſie nun die guten Stoffe Um
den früheren niederen reis, ſo ihr das unbillig, da ſie ſe
für ihre übrigen edürfniſſe bedeutend höhere Preiſe zahlen muß
al rüher, und ſich noch der Gefahr ausſetzt, Unannehmlichkeiten
erfahren, enn ſie die gute Ware verſchleudert. erkau ſie dieſelben
aber Aum den jetzt üblichen Preis, cheint ihr die Differenz zwiſchen
Einkaufs⸗ und Verkaufspreis 3 groß, als daß ſie arüber ruhigen
Gewiſſens ſein könnte Tatſächli ſind auch ihre Preiſe ImM allge
meinen bis 20½ niedriger als in anderen ſchäften Darf ſie
die alte Ware den jetzt geltenden Prei verkaufen?

Die oberſten Grundſätze ber die ſittliche Bewertung des Ge
winnes beim Verkaufsgeſchäft gibt der heilige Thomas (E, 2,

das Ausſchlaggebende iſt immer der beabſichtigte Zweck;
E iſt der ökonomiſche Handel ittlich gut, eil ſein Zweck em gu
nd notwendiger iſt, nämlich durch Tauſch oder Kauf das zum
Leben Notwendige einzubringen und Ueberflüſſiges abzugeben.
Anders iſt ES beim eigentlichen geſchäftlichen Handel, ſſen Zweck
der Gewinn iſt Dieſer Zweck iſt ſich noch nicht gut, 10 EL ann
ſittlich tadelnswert ſein, benn der Gewinnſucht dient, die keine
Grenzen ennt, ſondern ins Unendliche Doch iſt der Gewinn

ſich auch noch ni ſittlich chlecht, ſondern kann wie jede ndiffe
rente Sache auf einen ſittlich Zweck hingeordnet werden,
und kann auch der geſchäftliche Handel rlaubt ſein; enn
jemand einen mäßigen Gewinn ſucht, ſich und ſein Hausweſen
3 erhalten, Bedürftige unterſtützen können, oder emand
da Geſchäft betreiht zum öffentlichen Utzen, damit Im Vaterland
die nötigen Lebensbedürfniſſe vorhanden ſind, nd den Gewinn
nicht Als 5  2  iel einer Handlung, ondern als Lohn ſeiner Arbeit erſtrebt

So wie wir Tullia In unſerem Kaſus kennen lernen, iſt bei ihr
von einer ungeordneten Gewinnſucht, die dem ganzen Geſchäfts
gebaren den Stempel des ittlich Unerlaubten aufdrücken würde,
nicht die lede nfolgedeſſen iſt auch das Aufbewahren der alten
are, da ES nicht QAus ungeordneter Gewinnſucht hervorging, nicht
ſündhaft; 10 C8 kann ogar eine Ta der Nächſtenliebe geweſen ein,

ſie ihren Kunden, vielleicht gerade weniger bemittelten, für
die Zeit der Ute und Dauerhaftes ieten wollte Auch
die geſetzlichen Verordnungen egen hier das Hauptgewicht auf die
ſicht, In der Waren verheimlicht oder aufbewahrt werden; die
kaiſerliche Verordnung vom 2 ärz 1917 Zum Beiſpiel ill das
Aufſtapeln oder Unbrauchbarmachen von Lebensmitteln nur dann
unter Strafe ſetzen, wenn 8 geſchieht, das Angebot verringern
und übermäßige Preiſe erzielen. Da  U gehört jedenfalls auch
eine größere enge von Waren, als Tullia ſie beſitzt; em kleiner
Geſchäftsmann Ird allein eine olche Preisſteigerung nicht hervor⸗
bringen können, ES müßte ich denn —um ganz eltene Waren handeln,
die mn der ganzen Umgebung nicht finden ſind
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ber und das iſt die weitere Frage auch venn ſie das

Steigen der Preiſe nicht beabſichtigt und nicht dazu beigetragen hat,
iſt nicht trotzdem der Preis in Beziehung auf den Einkaufspreis ein
übermäßiger und daher ungerechter? Einen geſetzlichen rei
aben wir bezüglich dieſer Waren NU aher iſt der natürliche
Preis pretium Vulgare SeU naturale) als der gerechte anzuſehen,
der aber immer einen gewiſſen Spielraum läßt und auch großen
Schwankungen unterworfen ſein kann. Um nun feſtzuſtellen, ob
die jetzigen Preiſe der Kleiderſtoffe den Spielraum zwiſchen dem
mindeſten nd höchſten Preis überſchreiten und deshalb ungerecht
ſind, müßten wir genau wiſſen, wie leſe Preiſe entſtanden ind
Wenn wir beweiſen könnten, daß dieſelben UL durch betrügeriſche
Machenſchafte zum elſpie Qu oder Aufſtapelung großer
Beſtände, alſche Nachrichten, willkürliche Beſtimmung großer Unter
nehmungen und dergleichen 0 m die Höhe getrieben wurden, ſo
wären die jetzigen Tagespreiſe icher ungerecht. Nun aber iſt er,
daß au der Mangel Rohſtoffen, die Verteuerung des Betriebes,
die Verteuerung eL Lebensbedürfniſſe, das Sinken de eld
wertes an der tarken Preisſteigerung ſind; eine Abgrenzung aber,
Wwie eit dieſe berechtigten ründe, und wie weit ungerechte Machen⸗
chaften Einfluß genommen aben, iſt nicht el möglich So können
wwm mangels eines ſicheren Beweiſes, daß die Preiſe offenbar über
das Höchſtma hinausgehen, niemand Unter chwerer Sünde ver
Pfli  en, unter dem Tagespreis U verkaufen. Da zudem die Waren,
die V  Ullia bietet, noch beſf und dauerhafter ſind als die etzigen,
E kann ſie ihre Reſte ruhigen ewiſſen 3 den etzigen reiſen
abgeben Wenn ſie zudem noch 10 bis 2070 illiger erkau als
andere äfte, ſo kann man auch das als eine Minderung de  —
Preiſes für die Steigerung, die durch ungerechte gemacht
wurde, E  en

Kurz, Tullia kann ſich inter den gegebenen Umſtänden ruhig
an den etzt geltenden Tagespreis (pretium vulgare halten

ꝗ

V.

nnsbruck Prof Schmitt
III (Taufe von Akatholiken.) Karl, emn junger Prieſter,eifrig beſorgt, daß möglichſt viele das Heil erlangen, tauft in einem

Kinderhoſpital die Kinder von Proteſtanten ohne Unterſchied be
dingungslos von und pendet Judenkindern ohne Einwilligungder Eltern die Taufe, gleichviel, ob dem Tũ.  ode nahe oder nirgendwie ran m Was iſt von ſeinem orgehen In beiden Fällenhalten?

Die au  6 der proteſtantiſchen Kinder. „Wennjemand ſagt, EeS werde in den drei Sakramenten der Taufe, der
Firmung und der Prieſterweihe der Cele kein Charakter einge—
dgt, das iſt ein gewiſſes geiſtiges und unauslöſchliches Zeichen,weshalb ſie nicht wiederholt werden können, der dE, verfügt das
Tridentiner Konzil Sitzung von den Sakramenten Iim allgem.


